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Ziele der Korruptionsbekämpfung

� Definition: „Befugnismissbrauch gegen Vorteilszuwendung“

� Zu schützende Rechtsgüter: Vertrauen der Allgemeinheit in die
– Unkäuflichkeit von Amtsträgern
– Sachlichkeit der Amtsführung
– Lauterkeit des öffentlichen Dienstes
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Das aktuelle Gesetz und der neue Entwurf

Strafgesetzbuch (StGB) 

in der Fassung des
Strafrechtsänderungsgesetzes 2008 (BGBl I Nr. 109/2007)



4

Internationale Vorgaben

� OECD-Konvention gegen Bestechung im internationalen Geschäftsverkehr
� UN-Konvention gegen Korruption

� Strafrechts- und die Zivilrechtskonvention gegen Kor ruption (1999) des 
Europarats 

� Rahmenbeschluss 2003/568/JI des Rates vom 22. Juli 2003 zur Bekämpfung der 
Bestechung im privaten Sektor 

� Übereinkommen über Bekämpfung der Bestechung , an der Beamte der 
Europäischen Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
beteiligt sind, zustande gekommen mit Rechtsakt des Rates vom 26. Mai 1997

� Richtlinie 2001/83/EG des europäischen Parlaments und Rates vom 6. November 
2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel 
(insbesondere Art 86 ff – Werbung)
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Der „private Sektor“

� § 168c StGB – Geschenkannahme durch Bedienstete oder B eauftragte

� § 168d StGB – Bestechung von Bediensteten oder Beauftr agten

� Verboten: Pflichtwidriges Handeln (Treuwidrigkeiten, Verletzungen gesetzlicher 
oder beruflicher Pflichten, Vorschriften oder Weisungen)

� Geschützte Rechtsgüter: Fremdes Vermögen, freier lauterer Wettbewerb 
(Allgemeinheit und Mitbewerber)

� Geringfügigkeit: Sozialüblichkeit (bei vernünftiger Betrachtung nicht 
„verpflichtend“) – außer Gewerbsmäßigkeit

� Verfolgung bis € 5.000 durch Privatanklage. Kein Verbot von „Anfütterung“
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Der „öffentliche Sektor“

als Offizialdelikte

� § 304 StGB - alt: „Geschenkannahme durch Amtsträger oder Schiedsrichter“

- neu: „Bestechlichkeit“

� neu: § 305 StGB „Vorteilsannahme“

� neu: § 306 StGB „Vorbereitung der Bestechlichkeit oder der Vorteilsannahme“

� § 307a & b StGB „Vorteilszuwendung“/“Vorbereitung der Bestechung“

� § 307 c StGB – Tätige Reue 
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Der „öffentliche Sektor“
Amtsträgerbegriff alt (1)

� Betrifft: Amtsträger , Schiedsrichter , Mitarbeiter leitender Angestellter 
öffentlicher Unternehmen und sachverständige Berater

� § 74 Abs 1 Z 4a StGB

„Amtsträger: jeder, der für Österreich, für einen anderen Staat oder für eine 
internationale Organisation ein Amt in der Gesetzgebung, Verwaltung oder 
Justiz innehat oder sonst mit öffentlichen Aufgaben , einschließlich in 
öffentlichen Untenehmen , betraut ist mit Ausnahme von Mitgliedern 
inländischer verfassungsmäßiger Vertretungskörper“
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Der „öffentliche Sektor“
Amtsträgerbegriff alt (2)

� „ Öffentliche Aufgaben“
� = Handeln im öffentlichen Interesse über Auftrag bzw. Betrauung des Staates

(laut BMJ gesetzlicher Auftrag zur Leistungserbringung)

� „ Öffentliche Unternehmen“
� Beherrschung durch die öffentliche Hand / Prüfung durch Rechnungshof

� Geschäftsführer sind keine „Amtsträger“ wenn sie nicht mit „öffentlichen 
Aufgaben“ betraut sind
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Der „öffentliche Sektor“
Amtsträgerbegriff neu (3)

Der neue Amtsträgerbegriff des § 74 Abs 1 Z 4a StGB

� Amtsträger ist jeder , 
a) Bund / Bundesland / Gemeinde / G-verband / Sozialversträger / Hauptverband 

oder für anderen Staat / internationale Organisation
� Aufgaben der Gesetzgebung / Verwaltung / Justiz als Organ oder Dienstnehmer außer: 

Mitglied inländischer verfassungsmäßiger Vertretungskörper

b) sonst in Vollziehung der Gesetze tätig ( „beliehene Unternehmen“) oder

c) Organ oder Dienstverhältnis zu Rechtsträger, der 
� Kontrolle Rechnungshof oder vergleichbaren Kontrolleinrichtung und
� Weit überwiegend Leistungen für Rechtsträger laut a)
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§ 304 StGB – Geschenkannahme durch Amtsträger oder Sc hiedsrichter“
(passive Bestechung)

„(1) ... Amtsträger , der … für Handlung oder Unterlassung im Zusammenhang
mit seiner Amtsführung … Vorteil fordert, annimmt oder sich versprechen 
lässt …

(2) … österreichischer Amtsträger …, der … im Hinblick auf seine 
Amtsführung … Vorteil fordert …

Der „öffentliche Sektor“
Geschenkannahme durch Amtsträger alt (1)
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Der „öffentliche Sektor“
Geschenkannahme durch Amtsträger alt (2)

� Gilt auch für rechtsmäßiges Handeln!

� „Im Zusammenhang“ (Abs 1) 
� = unmittelbarer Zusammenhang / „aktueller Fall “ liegt vor

� „Im Hinblick“ (Abs 2) 
� = „Wohlwollen/Klimapflege“ ohne Anlassfall = „Anfütterung“ wird angestrebt

� Bei Geringfügigkeit straflos (außer Amtsträger fordert) = ca € 100 – 200 
(strittig!)

� Zusammenrechnung möglich!

� Keine Strafbarkeit : Persönliche, freundschaftliche Beziehung
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Der „öffentliche Sektor“
Geschenkannahme durch Amtsträger (3)

� „Der Vorteil“ (Abs 4) 
� Rechtliche, wirtschaftliche oder persönliche Lage des Empfängers wird 

verbessert

� Materielle und immaterielle Vorteile (Ehrenämter, Ehrungen, Karrierechance, 
persönliche Zuwendung)

� Vorteil muss bestimmbar sein: Objektive Messbarkeit / Nachweis 

� „Unrechtsvereinbarung“
� Zusammenhang mit Dienstverrichtung 
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Der „öffentliche Sektor“

Strittige Punkte

� Sozialadäquate Leistungen
Zuwendung im Rahmen Verkehrssitte + übliche Höflichkeit

� Legitimes Sponsoring
Kultur, Sport, Soziale Umwelt; hohe Bedeutung für öffentliche Hand – Koppelungsverbot

� Repräsentationsaufgaben
Größere Ereignisse von gesellschaftlicher Bedeutung

� Drittmittel in Forschung und Lehre
Leistungsaustausch muss adäquat sein, keine wirtschaftliche Abhängigkeit oder 

unzulässiger Einfluss 
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Der „öffentliche Sektor“
Geschenkannahme durch Amtsträger – NEU (1)

§ 304. Bestechlichkeit
(1) Amtsträger/Schiedsrichter der für 

• pflichtwidrige Vornahme/Unterlassung von Amtsgeschäft
• Vorteil für sich/Dritten
• fordert, annimmt oder sich versprechen lässt - bis zu 3 Jahre
• detto für von Gericht/Behörde bestellten SV für Erstattung unrichtigen 

Befundes/Gutachten
(2) Wert über € 3t: 6Mon – 5J; ab € 50t : 1-10 J

§ 305. Vorteilsannahme
(1)Amtsträger/Schiedsrichter der für 

• pflichtgemäße Vornahme/Unterlassung von Amtsgeschäft
• entgegen dienst- oder organisationsrechtlichen Verbot
• Vorteil für sich/Dritten - bis zu 2 Jahren

(2) detto für von Gericht/Behörde bestellten SV für Erstattung unrichtigen Befundes/Gutachten
(3) Wert über € 3t: bis 3 J; ab € 50t: 6Mon – 5J
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Der „öffentliche Sektor“
Geschenkannahme durch Amtsträger – NEU (2)

§ 306. Vorbereitung der Bestechlichkeit oder der Vor teilsannahme
(1) österreichischer/EU Amtsträger/Schiedsrichter der 

• mit Vorsatz pflichtwidriger Vornahme/Unterlassung künftigen Amtsgeschäfts
• Vorteil für sich/Dritten
• fordert, annimmt oder sich versprechen lässt - bis zu 2 Jahre

(2) Ebenso
• mit Vorsatz pflichtgemäße Vornahme/Unterlassung künftigen Amtsgeschäfts
• Vorteil für sich/Dritten
• fordert, außer dienst- oder organisationsrechtlichen Vorschrift erlaubt dies

(3) Wert über € 3t: bis 3 J; ab € 50t: 6Mon – 5J

§ 307. Bestechung
Spiegelbildlich zu § 304. Bestechlichkeit

§ 307a. Vorteilszuwendung 
Spiegelbildlich zu § 305 Vorteilsannahme

§ 307b. Vorbereitung der Bestechung 
Spiegelbildlich zu § 306 Vorbereitung der Bestechlichkeit oder der Vorteilsannahme
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Der „öffentliche Sektor“
Geschenkannahme durch Amtsträger – NEU (3)

§ 307c. Tätige Reue

(1) Nicht nach §§ 304 bis 307b zu bestrafen, wer
• freiwillig und bevor die Behörde von Verschulden erfährt
• Ausführung/Beteiligt aufgibt oder verhindert/Erfolg abwendet und
• angenommenen Vorteil/Geldbetrag bei Behörde erlegt

• (2) Auch nicht wenn die Ausführung unterbleibt + in Unkenntnis bemüht

§ 308. Verbotene Intervention

Wer wissentlich unmittelbar/mittelbar Einfluss nimmt
• dass Amtsträger, inl. Vertretungskörper/Schiedsrichter
• Aufgaben/Dienstverrichtung pflichtwidrig vornimmt/unterlässt
• für Einflussnahme für sich/Dritten Vorteil fordert/annimmt/versprechen lässt bis 2 J; 

Qulifikation wie § 305
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Maßnahmen zur Korruptionsvermeidung

� Im Forschungsbereich:
� Trennung zwischen Forschung und Umsatz – Transparenz – Einhalten des 

Äquivalenzprinzips 

� Weitere Vorschläge:
� Transparenz - Interessenskonflikte offen legen

� Genehmigungsprinzip, Meldestelle in Unternehmen

� Dokumentation

� Sponsoring: Klare Verträge & Offenlegung
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Der „öffentliche Sektor“
verbundene Bestimmungen (1)

� § 59 Beamtendienstgesetz

Verbot der Geschenkannahme im Hinblick auf amtliche Stellung (Ausnahme 
ortsübliche Aufmerksamkeiten von geringem Wert) 

� § 28 Wiener Krankenanstaltengesetz

Verwendung und Offenlegung von Drittmitteln (keine Leistungsabgeltung) / 
Verwendung nur für Zwecke der Krankenanstalten / Offenlegung (Ausnahme 
Uni-Kliniken) gegenüber Landesregierung

� § 49 Abs 1 Ärztegesetz

Fortbildungspflicht für Ärzte als Dienstpflicht
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Der „öffentliche Sektor“
verbundene Bestimmungen (2)

� § 66 Ärztegesetz

Pflicht der Ärztekammer zur Organisation und Durchführung fachlicher 
Fortbildungsveranstaltungen 

� § 12 Abs 2 Universitätsgesetz 

Ausweispflicht betreffend Einnahmen aus Drittmitteln 

� § 26 Universitätsgesetz 

Recht des wissenschaftlichen Personals zur Realisierung von 
Forschungsvorhaben aus Drittmitteln
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Der „öffentliche Sektor“
verbundene Bestimmungen (3)

§ 55a Abs 3 Arzneimittelgesetz
� Verbot finanzieller/materieller Vorteile für im Rahmen der Verkaufsförderung für 

Arzneimittel
� Ausnahme: geringer Wert und für medizinische oder pharmazeutische Praxis von Belang

� Zulässigkeit der Übernahme angemessener Reise- und Aufenthaltskosten und der 
Teilnahmegebühren bei ausschließlich berufsbezogenen wissenschaftlichen
Veranstaltungen

� Begrenzung des Repräsentationsaufwandes auf den wissenschaftlichen Hauptzweck der 
Veranstaltung

� Nur für ärztliches Personal
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit !

www.jarolim.at
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� Abgeordneter zum Nationalrat (seit 1994)
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